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Kürzlich wurde die Entscheidung 88/2009/QD-TTg durch den Premierminister ausgestellt. Sie beinhaltet neue Regelungen zu ausländischen Firmenübernahmen, wie etwa ausländische Investitionen in bestehende inländische Unternehmen.

Die bedeutendste Änderung ist, dass diese Entscheidung die 30 Prozent-Begrenzung von ausländischen Beteiligungen eines inländischen Unternehmens aufhebt, die früher von der Entscheidung 36/2003/QD-TTg vorgeschrieben war.

Die Entscheidung Nr. 36 wurde schon früher durch einen Absatz im Investitionsrecht und die WTO-Commitments 2005 von Vietnam aufgehoben. Jedoch blieb mangels einer neuen, die Entscheidung Nr. 36 ersetzenden Regelung, die Begrenzung einerseits im Gesetz und andererseits in der Praxis vieler lokaler lizenzvergebender Landesbehörden erhalten.

Die WTO-Commitments wurden durch das Dekret der Regierung 139/2007/ND-CP im September 2007 bestätigt. Sie erlauben abgesehen von vier Ausnahmen ausländischen Anlegern ohne Begrenzung Anteile an inländischen Unternehmen zu kaufen: Ausländische Beteiligungen in eingetragenen inländischen Unternehmen; ausländische Beteiligungen aus  bestimmten Spezialfeldern (z.B. Banken, Erdöl, Bildung, etc.); ausländische Beteiligungen in staatseigenen Unternehmen; und ausländische Beteiligungen in  inländischen Unternehmen, die im Dienstleistungssektor tätig und im WTO Commitment Schedule on Services geregelt sind.

Derweil blieb die von der Entscheidung Nr. 36 verordnete 30 Prozent Grenze bestehen, sofern die zuständigen Landesbehörden  nicht im Einzelfall Ausnahmen zuließen. Dies hat in einigen Dienstleistungssektoren zu Verunsicherungen geführt.

Die Entscheidung Nr. 88 ersetzt daher formell die Entscheidung Nr. 36 und bejaht offiziell, dass ausländische Anleger in einem nicht öffentlichen Unternehmen nun bis zu 100 Prozent Anteilskapital erwerben können, solange eine solche Investition mit den Regelungen über die Sicherheiten, den Regelungen über die "Privatisierung" von staatseigenen Unternehmen, und internationalen Abkommen, welche Vietnam unterzeichnet oder in welche es eingewilligt hat, übereinstimmt. Das Unternehmen sollte nicht in speziell-regulierten Sektoren tätig sein (z. B. Banken, Erdöl, Luftfahrt, Verlag, Bildung, Sicherheiten, etc.).

Die Entscheidung Nr. 88 bestätigt auch die WTO Commitments, die besagen, dass die strengste Begrenzung angewendet werden soll, wenn es sich umvietnamesische Unternehmen handelt, die in mehreren Sektoren tätig sind, bei denen die regulierten Begrenzungen auf ausländische Investitionen variieren. 

Sowohl die Einlageerbringung zur Gründung neuer Unternehmen in Vietnam, als auch Mergers und Acqusitions sind nicht durch die Entscheidung Nr. 88 abgedeckt. Obwohl die Entscheidung Nr. 88 den Begriff "Akquise" ("mua lai" auf vietnamesisch) nicht definiert, definiert ihn das Wettbewerbsrecht als “den ganzen oder teilweisen Erwerb von Anteilen eines anderen Unternehmens, der ausreichend ist, um mindestens ein Geschäft des erworbenen Unternehmens zu kontrollieren oder zu beherrschen.

Die Entscheidung Nr. 88 beinhaltet eine spezifische Definition von ausländischen Anlegern. Dies beinhaltet deren ausländische Rechtsform und Zweige; Einzelpersonen ohne vietnamesische Staatsangehörigkeit; Rechtsgebilde, mit ausländischen Anteilen von mehr als 49 Prozent, die in Vietnam eingeführt wurden und tätig sind; und Investmentfonds und Sicherheiten von Unternehmen mit mehr als 49 Prozent ausländischer Anteile.

Allerdings spricht  die Entscheidung Nr. 88 die Auswirkungen ausländischer Beteiligungen eines inländischen Unternehmens auf dessen Unternehmensorganisation oder Rechtsstellung nicht an. Fraglich ist obein Unternehmen seine Rechtsstellung als inländisches Unternehmen beibehalten kann oder als Unternehmen mit ausländischer Beteiligung angesehen wird, wenn ein ausländischer Anleger Anteile an einem vietnamesischen Unternehmen erwirbt. Diese Frage bleibt wichtig, da sich die Anzahl der Regelungen fortsetzt, die Unternehmen mit ausländischer Beteiligung auferlegt werden. Zu den regelungen, die inländischen Unternehmen auferlegt werden, ergeben sich Unterschiede in Bezug auf Lizenzvergabeverfahren, die Landnutzungsrechte usw.

Dieser Unterschied ist auch wichtig, denn sollte ein solches Unternehmen als "vietnamesische Unternehmung" angesehen werden, ist es nicht mehr Gegenstand jeglicher ausländische Beteiligungen.betreffenden Beschränkung..

Letztendlich geht die Entscheidung Nr. 88 auf die Anforderungen über die Angabepflicht in der Entscheidung Nr. 36 zurück. Es ist nicht mehr noetig, dass vietnamesische Unternehmen die Angaben über alle Anteilserwerbe oder Einlagen veröffentlichen müssen, es sei denn dies wird durch das Recht auf Sicherheiten oder andernorts verlangt.

Dies hilft vietnamesischen Unternehmen und ausländischen Anlegern in nicht-öffentlichen Unternehmen die administrativen Hürden zu reduzieren und Geschäftsangelegenheiten einigermaßen aufrecht zu erhalten.
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